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Deutsche Reichsschatzanweisungen.

5 °U Deutsche Reichsanleihe , unkündbar bis 1924 .
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®eht als achtzehn Monate find verstrichen seit Beginn
.faltigen Krieges , der dem deutschen Volke von

L >it Feinden in unerhörtem Frevel a,us Neid -, Rach - und
^runassucht aufgezwungen worden ist . Harte Kämpse
M» hei der Ueberzahl der Feinde zu bestehen . So schwer

i a ! % utig auch das Ringen wasr . unfer ^ Truppen Haben
- " tzjjchste geleistet und sich mit unvergänglichem Ruhm

.. l C Auf allen Kriegsschauplätzen in West und Ost haben
Z $ Glanzende Wafsenerfolge errungen , an ihrer todes-
" - Men Tapferkeit sind die mit Men Mitteln ins Werk

s « teil Angriffe der Feinde zerschellt . Die Feinde find
ch noch nicht niedergerungen , schwere Kämpfe stehen
»och bevor » aber wir sehen oiesen mit zuversichtlichem
«mn auf unsere Kraft und unser reines Gewissen

«zegen. Auch das hinter der Front kämpfende deutsche
!,l, hat sich allen durch den Krieg hervorgerufenen wirt-
Mchen Erschwernissen durch Fleiß und Sparsamkeit,

jd) Einteilung und Organisation gewachsen gezeigt ; es
«irt auch fernerhin in Selbstzucht und fester Entschlossen-
ch Lurchhalten bis zum siegreichen Ende.

Der Krieg hat fortgesetzt hohe Anforderungen an die
ptrajen des Reiches gestellt . Es liegt daher die Notwen,
igleit vor , eine vierte Kriegsanleihe auszuschreiben.

Ausgxgeben werden 4 j4 prozentige auslosbare Reichs-
hatzLuweisungen und 5prozentige Schuldverschrcibu igen
« Reichsanleihe . Die Schatzanweisungen werden einge-
M in 10 Serien , die von 1923 ab jährlich am 1. Juli fällig
«ttbeti, nachdem die Auslosung der einzelnen Serie 6 Mo¬
nte vorher stattgefunden hat . Der Zrichnungspreis ist
Im dst Echatzanweisungen auf 95 Prozent festgesetzt . Da
>seCchatzanweisungen eine Laufzeit von durchschnittlich
llje Fahren besitzen , so stellt sich im Durchschnitt die wirk-
IcheVerzinsung etwas höher als aus 5 Prozent . Dabei
«iteht die Aussicht ,im Wege einer früheren Auslosung und
Mzahlung zum Nennwert noch einen beträchtlichen Kurs-
lewinn, bestehend in dem Unterschied zwischen dem Nenn-
vrrt und dem Ausgabekurs von 95 Prozent , zu erzielen.

Inhaber der ausgelosten Schatzainveisunq soll aber
Mh das Recht zustehen , an Stelle , der Einlösung die Schatz-
»nmisung als 4X >prozentige Schuldverschreibung zu be¬
sten , und zwair ohne dag sie ihm vor dem 1. Juli 1932 ge-
liivdigt werden könnte.

' o«"

Dcr Zrichnungspreis für die fünfprozentigen Schuld-
Schreibungen der Reichsanleihe beträgt 88,5v Mark , bei
Mdbucheintragungen 98,39 Mark für je 190 Mark Renn-

Die Schuldbuchverschreibungen sind wie bei den vor-
^SkWgenen Kriegsanleihen bis zum 1. Oktober 1924 un-

d. h. sie gewähren bis zu diesem Zeitpunkt einen
."Mozentigen Zinsgenuß , ohne daß ein Hindernis be-

M . Da die Ausgabe VA  Prozent unter dem Nennwert
lolgt und außerdem die Rückzahlung zum Nennwert nach

bleihe von Zähren in Aussicht steht , so ist die
m ^tzinsung höher als 5 Prozent.

wirk-

^Echatzanweisungen und Schuldverschreibungen find nach
i,l,j °"8egebenen Bedingungen im ganzen betrachtet als
L̂ * rtig anzusehen . Beide Arten der neuen Kriegs-

können als eine hochverzinsliche und unbedingt
tar ^ "bitwlanlage allen Volkskreisen aufs wärmste emp-
Mrn werden.

^6 l die Zeichnungen ist in umfassendster Weise Sorge
lL ?!n\Sie werden bei dem Kontor der Reichshaupt-
fcn ijlT ^ ^ tpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr.
^eiurick ^ Een Zweiganstalten der Neichsbank mit Kas-
»eu Ûn9 ^utgegengenommen . Die Zeichnungen kön-
fonbUut* /Ut̂ ^Utl̂ Scitnittlung der Königlichen See-
^ »trai ^ dreuhische Staatsbank ) und der Preußischen
^ ^ ^ " -' senschaftskasse in Berlin , der Königlichenntitl
Pwtiix * *tt  Nürnberg und ihrer Zweiganstalten , sowie

Ätschen Banken , Bankiers und ihrer Filialen,iS«
iS sicher

i

bl -Ätschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Ver-
Ustdi'ed? deutschen Lebensoersicherungsgesellschaft

's deutschen Kreditgenossenschaft , endlich für die
'chreibungen der Reichsanleihe bei allen Postan¬

stalten asm Schalter erfolgen . Bei solcher Ausdehnung der
Vermittlungsstellen ist den weitesten Volkskreisen in allen
Teilen des Reichs die bequemste Gelegenheit zur Beteili¬
gung geboten.

Wer zeichnen will , hat sich zunächst einen Zeichnungs¬
schein zu beschaffen , der bei den vorgenannten Stellen , für
die Zeichnungen bei der Post bei der betreffenden Postan
stalt , erhältlich ist und nur der Ausfüllung bedarf . Auch
ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen sind briefliche
Zeichnungen statthaft . Die Scheine für die Zeichnungen
bei de^ Post haben , da bei ihnen nur zwei Einzahlungs¬
termine in Betracht kommen , eine vereinfachte Form . In
den Landbestellbezirken und den kleineren Städten können
diese Zeichnungsscheine durch den Postboten bezogen wer¬
den . Die ausgefüllten Scheine sind in einem Briefum¬
schlag mit der Adresse „an die Post ", entweder dem Post¬
boten mitzugeben oder ohne Marke in den nächsten Post¬
briefkasten zu stecken.

Dass Geld braucht mast zujr Zeit der Zeichnung noch nicht
sogleich zu zahlen ; die Einzahlungen verteilen sich auf einen
längeren Zeitraum . Die Zeichner können vom 31. März
ab jederzeit voll bezahlen . Sie sind verpflicht « :

30 % des gezeichneten Betrages spätestens bis zum
18. April 1916,

20 % des gezeichneten Betrages spätestens bis zum
24. Mai 1916,

25 % des gezeichneten Betrages spätestens bis zum
23. Juni 1916.

25 % des gezeichneten Betrages spätestens bis zum
20. Juli 1916

zu bezahlen . Im übrigen sind Teilzahlungen nach Bedürf¬
nis zulässig , jedoch nur in runden , durch 100 teilbaren Be¬
trägen . Auch die Beträge unter 1000 Mark sind nicht so¬
gleich in einer Summe fällig . Da die einzelne Zahlung
nicht geringer als 100 Mark sein darf , so ist dem Zeichner
kleinerer Beträge , namentlich von 100, 200, 300 und 400
Mark , eine weitgehende Entschließung darüber eingeräumt
an welchen Terminen er die Teilzahlung leisten will . So
steht es demjenigen , welcher 100 Rlark gezeichnet hat , frei,
diesen Betrag erst am 20 . Juli 1916 zu bezahlen . Der Zeich¬
ner von 200 Mark braucht die ersten 100 Mark erst am 24.
Mai 1916, die übrigen 100 Mark erst am 20. Juli 1916 zu
bezahlen . Wer 300 Mark gezeichnet hat , hat gleichfalls
bis zum 24. Mai 1916 nur 100 Mark , die zweiten 100 Mk.
am 23. Juni , den Rest am 20. Juli 1916 zu bezahlen . Es
findet immer eine Verschiebung zum nächsten Zahlungs¬
termin statt , solange nicht mindestens 100 Mark zu be¬
zahlen sind.

Wer bei der Post zeichnet , muß bis spätestens zum 18.
April ds . Js . Vollzahlung leisten , soweit er nicht schon am
31. März einzählen will.

Der erste Zinsschein ist am 2 . Januar 1917 fällig . Der
Zinsenlauf beginnt also am 1. Juli 1916 . Für die Zeit bis
zum 1. Juli 1916, frühestens jedoch vom 31 . März ab , fin¬
det der Ausgleich zugunsten des Zeichners im Wege der
Stückzinsberechnung statt , d . h . es werden dem Einzahler
bei der Anleihe 5 Prozent Stückzinsen , bei den Schatzanwei¬
sungen 4A  Prozent Stückzinsen von dem auf die Einzah¬
lung folgenden Tage ab im Wege der Anrechnung auf den
einzuzahlenden Betrag vergütet . So betragen die 5 Proz.
Stückzinsen aus je 100 Mark berechnet : für die Einzahlun¬
gen am 31. März 1916 1,25 Mark , für die Einzahlungen
am 18. April 1916 1 Mark , für die Einzahlungen am 24.
Mai 1916 0,50 Mark . Die Vh  Proz . Stückzinsen betragen
für die Einzahlungen zu den gleichen Terminen auf je
100 Mk . berechnet : 1,125 Mark , 0,90 Mark und 0,45 Mark,
Auf Zahlungen nach dem 30 . Juni hat der Einzahler die
Stückzinsen vom 30. Juni bis zum Zahlungstage zu ent¬
richten.

Bei den Postzeichnungen werden auf bis zum 31. März
geleistete Vollzahlungen Zinsen für 90 Tage , auf alle an¬

deren Vollzahlungen bis zum 18. April , auch wenn sie vor
diesem Tage geleistet werden , Zinsen für 72 Tage vergütet.

Für die Einzahlungen ist nicht erforderlich , daß der
Zeichner das Geld bajr bereitliegen hat . Wer über ein
Guthaben bei einer Sparkasse oder einer Bank verfügl,
kann dieses für die Einzahlungen in Anspruch nehmen.
Sparkassen und Banken werden hinsichtlich der Abhebung
namentlich dann das größte Entgegenkommen zeigen , wenn
man bei ihnen die Zeichnung vornimmt . Besitzt der Zeich¬
ner Wertpapiere , so eröffnen ihm die Darlehnskassen des
Reichs den Weg ^ durch Beleihung das erforderliche Dar¬
lehen zu erhalten . Für diese Darlehen ist der Zinssatz
um ein Viertelprozent ermäßigt , nämlich auf 5% , während
sonst der Darlehenszinssatz 5V2 Prozent beträgt . Die Dar¬
lehnsnehmer werden hinsichtlich der Zeitdauer des Dar¬
lehens bei den Darlehenskassen das größte Entgegenkom¬
men finden ^ gegebenenfalls im Wege der Verlängerung des
gewährten Darlehens , so daß eine Kündigung zu unge¬
legener Zeit nicht zu besorgen ist.

Di « am 1. Maj d. Z . zusk Rückzahlung sälligen Ippozent.
Deutschen Reichsschatzanweisungen von 1912 Serie II wer¬
den — ohne Zinsschein — bei der Begleichung zugeteilter
Kriegsanleihen zum Nennwert unter Abzug der Stück¬
zinsen bis 30. April in Zahlung genommen . Der Einreicher
erlangt damit zugleich einen Zinsvorteil , da die ihm zu¬
gutekommenden Stückzinsen der Kriegsanleihe 5 Prozent
oder 4 A Prozent betragen , während die von dem Nenn¬
wert der Schatzanweilsungen abzuziehenden Stückzinsen
nur 4 Prozent ausmachen.

Wer für die Reichsanleihe Schuldbuchzeichnungen wählt,
genießt neben einer Kursvergünstigung von 20 Pfennig
für je 100 Mark alle Vorteile des Schuldbuchs , die Haupt¬
sächlich darin bestehen , daß das Schuldbuch vor jedem Ver¬
lust durch Diebstahl , Feuer oder sonstiges Abhandenkom¬
men der Schuldverschreibungen schützt, mithin die Sorge
der Aufbewahrung beseitigt und außerdem alle sonstigen
Kosten der Vermögensverwaltung erspart , da die Ein¬
tragungen in das Schuldbuch sowie der Bezug der Zinsen
vollständig gebührenfrei erfolgen . Die Zinsen können ins¬
besondere auf Antrag auch regelmäßig und kostenlos einer
bestimmten Sparkasse oder Genossenschaft überwiese '* oder
übersandt werden . Nur die spätere Ausreichung der Schuld¬
verschreibung , die jedoch nicht vor dem 15. April 1917 zu¬
lässig sein soll, unterliegt einer mäßigen Gebühr . Ange¬
sichts der großen Vorzüge , welche das Schuldbuch gewährt,
ist eine möglichst lange Beibehaltung der Eintragung drin¬
gend zu raten.

De,r dargelegte Anleiheplan läßt erkennen , daß sowohl
in den auslösbaren 4 (4prozentigen Schatzanweisungen als

auch in den 5prozentigen Schuldverschreibungen der Reichs¬
anleihe sichere und gewinnbringende Vermögensanlagen
dchrgeboten werden . Es ist die Pflicht eines jeden Deut¬
schen, nach feinen Verhältnisien und Kräften durch möglichst
umfangreiche Zeichnung zu einem vollen Erfolg der Anleihe
beizutragen , der demjenigen der früheren Anleihen nicht
nachsteht . Das deutsche Volk hat bei diesen Anleihen glän¬
zende Bewleise seiner Finanzkraft und des unbeugsamen
Willens zum Siege gegeben . Es darf daher bestimmt er-
wajrtet werden , daß jeder für diese Kriegsanleihe auch die
letzte freie Mark bereitstellt . Im Wege der Sammelzeich¬
nungen ( Schulen , gewerbliche und sonstige Petriebej kön¬
nen auch geringe Beträge des Einzelnen verfügbar gemacht
werden . Auch auf die kleinste Zeichnung kommt es an.
Gedenke jeder der Dankesschuld gegenüber den draußen
kämpfenden Getreuen , die für die Daheimgebliebenen täg¬
lich ihr Leben einsetzen . Jeder steuere bei , damit das große
Ziel eines ehrenvollen und dauernden Friedens bald er¬
reicht werde . Zu solcher Krönung des Werkes beizutragen,
ist die dringende Forderung des Vaterlandes.
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